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PVE-Novelle in Begutachtung

Künftig auch nichtärztliche 
Berufe als PVE-Gesellschafter
WIEN – Schneller als gedacht liegt 
nun der Entwurf für eine Novelle 
vor, mit dem die türkis-grüne Re-
gierung u.a. das „Vetorecht“ der 
Ärztekammer bei den Primärver-
sorgungseinrichtungen (PVE) be-
schneidet. Die Standesvertretung 
spricht von „Drüberfahren“. SPÖ 
und nichtärztliche Berufsgruppen 
begrüßen die Änderungen.

Im Gespräch mit der Medical Tri-
bune hatte Gesundheitsminister 
Johannes Rauch (Grüne) Ende 
Jänner das erste Mal öffentlich das 
„Vetorecht“ der Ärztekammer bei 
der Einrichtung von PVE in Frage 
gestellt. Nur wenige Wochen spä-
ter, am 2. März, stellte er gemein-
sam mit ÖVP-Gesundheitssprecher 
Univ.-Prof. Dr. Josef Smolle aus der 
Steiermark, wo es neben Wien die 
meisten PVE gibt (je zehn), den Mi-
nisterialentwurf für eine Novelle des 
Primärversorgungsgesetzes vor. 

Die beiden betonten, dass sie die 
Zahl der PVE bis 2025 verdreifachen 
wollen: Von derzeit 39 in sieben 
Bundesländern auf 121 Zentren bzw. 
Netzwerke. Für den Ausbau stünden 
100 Millionen Euro aus EU-Mitteln 
bereit.

Ursprünglich hätten es 2021 
bundesweit schon 75 PVE sein sol-
len. Dass es nicht so ist, führt Rauch 
eben auf besagtes „Vetorecht“ zu-
rück, wie der Ministerialentwurf 
zeigt: Die Ärztekammer bleibt bei 
der Ausschreibung außen vor, wenn 
sechs Monate lang „zumindest zwei 
Planstellen“ für Allgemeinmedizin 
oder Pädiatrie innerhalb einer Ver-
sorgungsregion des ÖSG (Österrei-
chischer Strukturplan Gesundheit) 
unbesetzt bleiben.

PVE auch mit nur zwei 
Ärzten möglich

Die Österreichische Gesundheits-
kasse (ÖGK) hat dann laut Entwurf 
die jeweilige Landes-Zielsteuerungs-
kommission „über diesen Umstand 
in Kenntnis zu setzen“. Danach 
können Landesregierung und ÖGK 
gemeinsam eine PVE ausschreiben 
– also ohne Ärztekammer. Und: Die 
Bewertung der eingelangten Bewer-
bungen erfolge „durch die ÖGK in 
Abstimmung mit den anderen Kran-
kenversicherungsträgern“.

Neben diesem verkürzten Aus-
wahlverfahren finden sich weitere 
Gesetzesänderungen: So können 
sich künftig auch Kinderärzte für 
PVE bewerben. Auch Wahlärzte be-
kommen die Möglichkeit, sich an 
der Gründung zu beteiligen. Ebenso 
werden Mangelberufe wie Gynäko-
logen bevorzugt.

Außerdem kann das Kernteam, zu 
dem auch Angehörige des gehobe-
nen Dienstes für Gesundheits- und 
Krankenpflege (DGKP) zählen, in 
Zukunft auch aus zwei (statt wie 
bisher drei) Ärzten bestehen.

Andere Gesundheitsberufe 
können Miteigentümer sein

Selbst Angehörige anderer gesetz-
lich geregelter Gesundheitsberufe, 
die zur freiberuflichen Berufsaus-
übung berechtigt und in der PVE im 
Kernteam oder im erweiterten Team 
hauptberuflich tätig sind, können 
Gesellschafter einer PVE sein („mul-
tiprofessionelle Gruppenpraxis“). 
Eine PVE als multiprofessionelle 
Gruppenpraxis sei zulässig, wenn
n diese in der Rechtsform einer 

GmbH betrieben wird und
n den zur selbstständigen Berufs-

ausübung berechtigten Ärzten 
mehr als 50 Prozent am Kapital 
der Gesellschaft und bei der Wil-
lensbildung ein bestimmender 
Einfluss zukommen.

Bei der Auswahl für die Errichtung 
einer PVE sei sicherzustellen, dass 
„die Vielfalt der Anbieterinnen und 
Anbieter gewahrt bleibt und in der 
Versorgungsregion keine die Ver-
sorgungssituation beherrschenden 
Eigentümerstrukturen entstehen“, 
steht im Begutachtungsentwurf.

Rauch erwartet Turbo bei 
der Primärversorgung

„Wir haben in vielen Regionen ei-
nen Mangel an Kassenärztinnen und 
-ärzten“, betont der Bundesminister 
bei der Präsentation. Wer sich keine 
Wahlärzte leisten könne, habe einen 
Nachteil bei der medizinischen Ver-
sorgung. Das sei vor allem für Men-
schen mit geringem Einkommen ein 
Problem. „Jetzt legen wir den Tur-
bo bei der Primärversorgung ein“, 
fährt Rauch fort, „nach jahrelanger 
Diskussion“ beschleunige man die 
Gründung deutlich.

Dermatologe Smolle dazu: „Das 
ist ein wichtiger Baustein, neben 
anderen wie dem in Ausarbeitung 
befindlichen Facharzt für Allgemein- 
und Familienmedizin, um die wohn-
ortnahe medizinische Versorgung 
flächendeckend sicherzustellen.“ Die 
bewährte Hausarztversorgung werde 
dadurch ergänzt.

PVE würden die Bedürfnisse der 
Patienten „klar ins Zentrum“ stellen 
und gleichzeitig Spitalsambulanzen 
entlasten, so der Bundesminister, 
selbst diplomierter Sozialarbeiter 
mit Berufserfahrung.

ÖGK betont flexible 
Vertragsmodelle

Die Reaktionen auf den Entwurf, 
der bis 15. April in Begutachtung ist 
(siehe unten), waren großteils posi-
tiv. Wenig überraschend begrüßte 
die ÖGK in einer Aussendung die 
„Regierungsinitiative“ zum PVE-
Ausbau. Gerade junge Ärzte würden 
lieber in Teams zusammenarbeiten. 
Die Möglichkeit, mit einer PVE in 
den Kassenvertrag einzusteigen und 
so gleich „ein sicheres Einkommen“ 
zu haben, wiege das unternehmeri-
sche Risiko einer Praxisgründung 
auf.

PVE gebe es in zwei Varianten: Als 
Zentrum (PVZ) an einem einzigen 
Standort oder als Netzwerk (PVN) 
an mehreren Standorten. Die ÖGK 
ermögliche auch flexible Vertrags-
modelle wie teilbare Kassenstellen, 
verschiedene Vertretungsmöglich-
keiten oder auch die Anstellung von 
Ärzten bei Ärzten. Ab dem Sommer-
semester erhalten 50 Medizinstudie-
rende ein Stipendium von monatlich 
923 Euro, wenn sie nach dem Studi-
um für mindestens fünf Jahre einen 
Kassenvertrag übernehmen.

Auch die oppositionelle SPÖ be-
grüße grundsätzlich den geplanten 
PVE-Ausbau. Man müsse sich aber 
die vorgestellten Pläne noch im De-
tail ansehen, so SP-Gesundheits-
sprecher Philip Kucher. Als „we-
sentlichen Fortschritt“ bezeichnet er 
jedoch vorab den Umstand, dass das 
„Blockaderecht“ der Ärztekammer 
bei der Errichtung von PVE zurück-
gedrängt werde.

Physiotherapeuten wollen 
ins Kernteam

Physio Austria, der Bundesverband 
der Physiotherapeuten, begrüßt 
ebenfalls den PVE-Ausbau. Aller-

dings: „Wenn es um das konstruk-
tive Miteinander in den Primärver-
sorgungszentren geht, dann müssen 
die Physiotherapie und die anderen 
therapeutischen Gesundheitsberu-
fe in das Kernteam dieser Zentren 
integriert werden“, so Physio Aust-
ria-Präsidentin Constance Schlegl, 
MPH.

Auch der Berufsverband Öster-
reichischer PsychologInnen (BÖP) 
begrüßt den Vorstoß von Rauch. Die 
Psychologie sei eine „unverzichtbare 
Ergänzung“ der Primärversorgung. 
„Es entspricht unserem langjährigen 
Berufsverständnis und unserer Be-
rufspraxis, interdisziplinär zu arbei-
ten“, betont BÖP-Präsidentin Univ.-
Prof. Dr. Beate Wimmer-Puchinger.

ÖÄK fordert attraktive 
Rahmenbedingungen

Eine „klare Ablehnung“ kommt hin-
gegen von der ÖÄK. Deren Präsident, 
Dr. Johannes Steinhart, ortet „reinen 
Aktionismus“. Wenn die Rahmenbe-
dingungen so unattraktiv seien, dass 
sich keine Ärzte finden, „dann wird 
auch eine PVE keinen Turbo einle-
gen können, das wird eine Fehlzün-
dung“, prophezeit Steinhart.

„Dieses Drüberfahren, nachdem 
wir öffentlich unsere Hand ausge-
streckt und zu Gesprächen einge-
laden haben, ist kein angemessener 
Stil“, sagt Steinhart. Er erinnert 
daran, dass es zu den ebenfalls be-
absichtigten PVE für Kinder- und 
Jugendheilkunde schon längst ein 
Konzept der Ärztekammer für Wien 
gebe. Dieses scheitere aber an einer 
fehlenden Einigung zu den Finanzie-
rungsmodalitäten zwischen Sozial-
versicherung und Ländern.

Die konsensorientierte Zusam-
menarbeit von Ärztekammern 
und Kassen bei der Besetzung von 
Kassenstellen habe lange Zeit „ein-
wandfrei“ funktioniert, ergänzt 
ÖÄK-Vizepräsident und Niederge-
lassenen-Bundeskurienobmann Dr. 
Edgar Wutscher: „Dass man dieses 
Vorgehen nun für ein paar billige 
Punkte und Wunschträume op-
fert, ist ein Affront.“ Steinhart und 
Wutscher fordern daher weitere Ge-
spräche zur konsensualen Lösung: 
„Blinder Aktionismus wird uns nir-
gendwo hinführen, sondern vergiftet 
nur das Klima.“ Anita Groß

Die Begutachtungsfrist der geplanten 
Novelle läuft bis 15. April. Den „Ent-
wurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Primärversorgungsgesetz und das 
Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 
geändert werden“ mit der Möglichkeit 
von Online-Stellungnahmen finden 
Sie unter https://www.parlament.
gv.at/gegenstand/XXVII/ME/252.

Steuertipp

Was ändern die neuen 
Umsatzsteuerleitlinien 
für Ordinationen?

Es gibt – wie jedes Jahr- neue Richt-
linien für das Umsatzsteuergesetz.  
Umsatzsteuerrichtlinien repräsen-
tieren die Rechtsmeinung des Fi-
nanzministeriums und präzisieren 
die Auslegung bestimmter Geset-
zespassagen. In der aktuellen Richt-
linie finden sich zwei Änderungen, 
die für den ärztlichen Beruf von Re-
levanz sind. 

Nicht alle Tätigkeiten von  
Community Nurses gelten als 

Heilbehandlung

Bekanntlich sind die Umsätze aus 
Heilbehandlungen von Ärztinnen und 
Ärzten der Humanmedizin grundsätz-
lich umsatzsteuerfrei. Die neuen Leit-
linien legen fest, dass aus Sicht der Fi-
nanz die Tätigkeiten der sogenannten 
„Community Nurses“ nicht als Heil-
behandlung gelten, sofern sie keinen 
individuellen therapeutischen Zweck 
erfüllen. Daher muss für Tätigkeiten 
wie Datenerhebung sowie -analyse, 
Bedarfserhebung, Erstellung von Be-
richten für Gemeinden oder andere öf-
fentliche Einrichtungen Umsatzsteuer 
verrechnet und abgeführt werden. 

Anders liegt der Fall, wenn sich 
die Tätigkeiten der Community 
Nurses unmittelbar auf die Kern-
kompetenzen des gehobenen pflege-
rischen Dienstes beziehen: Diese in 
§ 14 Abs. 1 Gesundheits- und Kran-
kenpflegegesetz (GuKG) angeführten 
Tätigkeiten reichen von „Gesamtver-
antwortung des Pflegeprozesses“ bis 
hin zur „Psychosozialen Betreuung in 
der Gesundheit- und Krankenpflege“. 

Ebenfalls umsatzsteuerbefreit 
sind jene Tätigkeiten, die in § 14a 
(Kompetenz in Notfällen), § 15 
(Kompetenzen bei medizinischer 
Diagnostik und Therapie) und § 15a 
(Weiterverordnung von Medizin-
produkten) GuKG angeführt wer-
den. Umsatzsteuerpflichtig bleiben 
Tätigkeiten der Pflegeforschung.

Nur Lebensstilberatung mit 
therapeutischem Zweck ist 

umsatzsteuerbefreit

Bisher bereits ausgenommen von 
der Steuerbefreiung waren gesund-
heitsfördernde Dienstleistungen wie 
kombinierte Lebensstilinterventio-
nen, die darauf abzielen, die Le-
bensweise des Empfängers bzw. der 
Empfängerin durch Anleitung oder 
Coaching zu verbessern. 

Wenn die Lebensstilberatung 
allerding einem therapeutischen 
Zweck dient, wird die Umsatzsteu-
erbefreiung anerkannt. Ein thera-
peutischer Zweck besteht, wenn eine 
Ernährungsberatung als ärztliche 
oder arztähnliche Leistung erbracht 
wird und die Beratung medizinisch 
begründet ist. 
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Künftig sollen zur Gründung 
einer  Primärversorgungseinheit 

zwei Ärzte reichen


